
Zitate des Bundesverfassungsgerichts und Bundesgerichtshofes: 

 BVerfG, Beschluss vom 23.02.2007 – 1 BvR 2368/06, Videoüberwachung eines 

Kunstwerkes im öffentlichen Raum 

„Das allgemeine Persönlichkeitsrecht gewährleistet nicht allein den Schutz der Privat- 

und Intimsphäre, sondern trägt in Gestalt des Rechts auf informationelle 

Selbstbestimmung auch den informationellen Schutzinteressen des Einzelnen, der 

sich in die Öffentlichkeit begibt, Rechnung (…).“ 

„Die geplante Videoüberwachung ist ein intensiver Eingriff. Sie beeinträchtigt alle, die 

den betroffenen Raum betreten. Sie dient dazu, belastende hoheitliche Maßnahmen 

vorzubereiten und das Verhalten der den Raum nutzenden Personen zu lenken.  

„Das Gewicht dieser Maßnahme wird dadurch erhöht, dass infolge der Aufzeichnung 

das gewonnene Bildmaterial in vielfältiger Weise ausgewertet, bearbeitet und mit 

anderen Informationen verknüpft werden kann. (…).“ 

„ Die Videoüberwachung und die Aufzeichnung des gewonnen Bildmaterials erfassen 

daher – wie bei solchen Maßnahmen stets - überwiegend Personen, die selbst keinen 

Anlass schaffen, dessentwegen die Überwachung vorgenommen wird.“ 

 BVerfG, Urteil v. 11.03.2008 – 1 BvR 2074/05, 1 BvR 1254/07, Automatisiertes 

Erfassung amtlicher Kfz-Kennzeichen 

„Der Eingriff wird vertieft, wenn die Kennzeichenerfassung zur Gewinnung weiterer 

Informationen genutzt wird, etwa für Bewegungsbilder einer Person. Schließen sich 

an die Kennzeichenerfassung konkrete Maßnahmen der Gefahrenabwehr an (…), so 

stellen diese eigenständige Eingriffe dar, die ihre Rechtfertigung in anderen 

Ermächtigungen finden müssen, deren Rechtmäßigkeit eigenständigen 

verfassungsrechtlichen Anforderungen unterliegt (…).“ 

„Ob aber ein Trefferfall registriert wird und die Daten gespeichert sowie für weitere 

Zwecke genutzt werden, ist für den Betroffenen selbst dann nicht erkennbar, wenn er 

die Kameras gesehen hat. Mangels Kenntnis hat er keinen Anlass, Rechtsschutz zu 

suchen. Anders liegt es, wenn er über die Erhebung durch Anschlussmaßnahmen 

erfährt, etwa weil das Fahrzeug umgehend durch die Polizei angehalten wird.“ 

„Werden Personen, die keinen Erhebungsanlass gegeben haben, in großer Zahl in 

den Wirkungsbereich einer Maßnahme einbezogen, können von ihr auch allgemeine 

Einschüchterungseffekte ausgehen, die zu Beeinträchtigungen bei der Ausübung von 

Grundrechten führen können (…).“  

„Die Unbefangenheit des Verhaltens wird insbesondere gefährdet, wenn die 

Streubreite von Ermittlungsmaßnahmen dazu beiträgt, dass Risiken des Missbrauchs 

und ein Gefühl des Überwachtwerdens entstehen (…). Das ist aber gerade bei der 

seriellen Erfassung von Informationen in großer Zahl der Fall.“ 

„Eine automatisierte Kennzeichenerfassung, die unterschiedslos jeden und nur 

deshalb trifft, weil er mit einem Fahrzeug eine ohne besonderen Anlass oder gar 

dauerhaft eingerichtete Stelle zur automatisierten Erfassung von 



Kraftfahrzeugkennzeichen passiert, vermittelt im Übrigen den Eindruck ständiger 

Kontrolle.“ 

„Das sich einstellende Gefühl des Überwachterdens kann (…) zu 

Einschüchterungseffekten und in der Folge zu Beeinträchtigungen bei der Ausübung 

von Grundrechten führen. Hierdurch sind nicht nur die individuellen 

Entfaltungschancen des Einzelnen betroffen, sondern auch das Gemeinwohl, weil die 

Selbstbestimmung eine elementarte Funktionsbedingung eines auf Handlungs- und 

Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger gegründeten freiheitlichen demokratischen 

Gemeinwesens ist (…).“  

 

 BVerfG, Urteil vom 02.03.10 – 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08 und 1 BvR 586/08, 

Vorratsdatenspeicherung durch Gesetz zur Neuregelung der 

Telekommunikationsüberwachung (TKG) 

„Eine vorsorglich anlasslose Speicherung aller Telekommunikationsverkehrsdaten 

über sechs Monate ist unter anderem deshalb so schwerwiegender Eingriff, weil sie 

ein Gefühl des ständigen Überwachtwerdens hervorrufen kann (…).“ 

 BGH, Urteil v. 16.09.1966 – VI ZR 268/64 

„Sind durch Fortschritt der Technik die Möglichkeiten erleichtert worden, heimliche 

Bildnisaufnahmen herzustellen, sie zu vervielfältigen und einer breiten Öffentlichkeit 

vorzuführen, so muss besonderer Anlass bestehen, auf eine Wahrung der vom Recht 

gesetzten Schranken zu achten und einen Missbrauch des leichter verletzbar 

gewordenen Persönlichkeitsrechts vorzubeugen. Das Recht darf sich in diesem Punkt 

der technischen Entwicklung nicht beugen." 

 


